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Sehr geehrterHerr Kollege. 

lhre Fragen, 

1. 	 ,,Trifft es zu, dass das Bundesministerium der Finanzen beabsichtig, den Deutsche 
hdustriebank (IKB)-Anteil der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Km)zu veräußern, und 
wenn ja, kännte dies Auswirkungen auf die ERP-Wirtschattsfordening haben?" 

2. 	 „Besteht aus Sicht der Bundesreyiemng ein Risiko fur das an die KfW übertragende 
ERP-Sonderverrn~genwegen der IKB-Schieflage und der unbeschränkten Haftung der 
K W  für solche Krisen, und wenn nein, warum nicht?" 

3. 	 ,,Gibt es Nachbesserungsbedarf am unf ängst in Kraft getretenen Gesetz zur Neuordnung 
der ERP-WirtsehafisfOrdemng, um die vier Milliarden Euro, die der KfW aus dem ERP-
Vermogen als Eigenkapital zugeflossen sind, vor einem Verlust irn Hahngsfall zu 
schützen, und wenn nein, warum nicht?' 

4. 	 ,,iEstdieübertra~ngdesERP-VmögensaufdieKfWbereitsrechtswirksamerfal@, 
oder könnte diese noch gestoppt werden?", 

beantworte ich wie felgt: 



Seils 2 

I .  	 Ein wesentliches Ziel der Risikoabschimung der K B  ist der Erhalt der lW3 als wichtige 
Mittelstmdsbank. Mit einem eventuelI folgenden Verkauf der Anteile seitens der Km, 
d. h. einem reinen Eigentürnenvechsel, wzre das Durchleitungsprinzip und damit die 

übet die SKB ausgereichte ERB-Wirtschaftsforderung nicht in Frage gesteilt. Da die TKB 
zudem nur als eine unter vielen der durchleitenden Banken fiir EW-Föiderprogramrne 
füngiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht von Auswirkungen auf die ERP-Wirtschafts-
erdemng auszugehen. 

2. 	 Gmndsatzlich i s t  mit dem Engagement der KfW keine unbeschrankte Hafiung fiir die 

IKB-Risiken verbunden. Die Risikaabschirmung umfasst aus dem Rhineland Funding 

sowie aus der Bilanz der K B  resultierende Risiken mit geschätzten Verlusten in Hohe 
von 3 3  Mrd. Euro. Dabei tragen die KfW 70 %, die beteiligten Bankenverbände30 ?4 
des Risikos. Die Inanspruchnahme der Bankenverbände ist auf einen Gesamtbetrag von 

1 Mrd. Euro begrenzt. 

Das im Rahmen der Neuordnung der ERP-Wirtschaftsfirrdening der KfW aus dem ERP-
SV zugeflossene Eigenkapital wird durch das Engagement der KfW bei der Rislksab-
schirrnung der TKB nicht negativ tartsiert. Es ist grade durch die vertraglich verein-
barten Mechanismen in besonderer Weise vor Risiken bzw. Verlusten geschützt. 
Weiterhin hat die KfW übet den Fonds tur Allgemeine Bankrisiken Vorsorge fur 
Stressszenanengetroffen, dem Fonds 2,5 Mrd. Euro fur den ewarteten KfW-Anteil an 
den abzudeckenden IKB-Risi ken entnommen und eine entsprechendeRückstellung 
gebildet. 

3.  	 Aus den in der Antwort zu Frage 2 genannten Gninden sieht die Bundesregierung keinen 
Nachbesserungsbedarf. 

4. 	 Die Übertragung des ERP-Vennogens ist bereits rechtswirksam erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen 


